
INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK 
Daimlerstraße 11 
D-85748 Garehing 

Telefon 089/32950- 600 
Telefax 089 I 32950 - 605 TOV[Jr] 

Teilegutachten Nr. 
Antragsteller: 
Typ 

350- 740- 96- FBTN 
W&WCycles 
ohne 

Teilegutachten 

Nr. 350 - 7:40 ~ !j~ - F-BTN 

Antragsteller: W & W Cycles AG 

Ohmstraße 2 
97076 WÜRZBURG 

Art der Umrüstung: Sissy - Bar I Rückenlehne für den Beifahrer 

G4-FBT/K 

Seite 1 

Nach § 19 (3) StVZO ist die Abnahme der Rückenlehne unverzüglich durch einen amtlich aner­
kannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraft­
fahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorgani­
sation durchzuführen und auf dem Teilegutachten bestätigen zu lassen. 

Der in der Anlage aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umrüstung den heute 
gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn 
sich durch die o.a. Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraft­
fahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen. 

Das Teilegutachten gilt zeitlich unbeschränkt weiter, aufgrund der Verifizierung des Un­
ternehmens mit der Bestätigung Nr. 95017746. 

Dieses Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 und 2, sowie die Anlage 4.1 

Garching, den 02.02.2000 

~y __ 4 --------------------------------------------------
Ste el , Datum, Unterschrift des Antragstellers.( Dieses Teilegutachten darf nur mit Original-
stempel und Unterschrift des Antragstellers verwendet werden.) 
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INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK 
Daimlerstraße 11 Telefon 089 I 32950 - 600 

Telefax 089 I 32950 - 605 TlJVOO D-857 48 Garehing 

Teilegutachten Nr. 
Antragsteller: 

350-740-96- FBTN 
W&WCycles 

G4-FBT/K 

Typ ohne Seite 2 

1. Prüfung und Beurteilung 

Die unter Punkt D der Anlage 4.1 beschriebene Sissybar wurde unter folgenden Ge­
sichtspunkten geprüft: 

- Prüfung der Außenkanten nach § 30 StVZO 
- Prüfung in Anlehnung an Richtlinie 93/32/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über 

die Halteeinrichtung für Beifahrer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen 

Gegen die Verwendung der Sissybar an den Fahrzeugen, Punkt A der Anlage 4.1, 
bestehen unsererseits keine Bedenken. 

2. Hinweise 

2.1. Für den Kraftfahrzeugsachverständigen 

a) Hinweise der Anlagen 4 Punkt E sind zu beachten! 
b) Die Fahrzeugdaten sowie die Ausführung und der Typ der Sissybar sind in 

der Anlage 4.2 (Anbaubestätigung, Daten für Fahrzeugbrief) einzutragen. 
c) Die Höhe der Rückenlehne darf 460 mm über Beifahrerplatz nicht überschrei­

ten 
d) Zur wahlweisen Ausrüstung ist eine Polsterung der Rückenlehne möglich. 

2.2. Für den Fahrzeughalter 

Nach erfolgter Anbauprüfung durch den Kraftfahrzeugsachverständigen erhalten Sie 
eine Anbaubestätigung. Diese Anbaubestätigung ist am Fahrzeug ständig mitzuführen. 

Wenn sich die Zulassungsstelle aus einem anderen Grund mit Ihren Fahrzeugpapieren 
befaßt (z.B.: An-, Ummeldung, Halterwechsel, etc.) legen Sie bitte zusätzlich die An­
baubestätigung für die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor. 

3. Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO 

Keine 

4. Anlagen 

4.0 Anbaubestätigung 

4.1 Technisches Datenblatt Harley-Davidson (USA) 
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Teilegutachten 350-740-96-FBTN 
Fa. W&W Cycles AG 

Nachweis 

über oie erlaYI:IRiS I Oie GeReRmigYR!J! das Teilegutachten gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO 

Für : Sissy Bar I Rückenlehne für den Beifahrer 

des Herstellers llmpeFteYrs : W&W Cycles AG ; 

Anlage4.0 
Blatt 1 

liegt eiRe liletriel:lserlaYtmis RaGR § 22 SW/0 /lilayaFtgeRel:lmigYR!J RaGR § 22 a Stll/0 I GeRehmigYFI!J im 
Ral:lmeR eiRer 8etriel:lserlaYI:IFii& eo. eiRe& NaGI:Itrages Gaii!:Y für o. Fai:IFii!:eYg RaGI:I § 2Q eo. § 21 StlVO '*j 

mit E:rlaYI:IFii& I GeRel:lmigYR!J& Nr.: 

liegt ein Teilgutachten I Pr:QfberiGRt *)über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungs­
gemäßem Ein - oder Anbau des I der 
Techn. Dienstes I TeGRR. Pr:Qfstelle I aaS *) Institut für Fahrzeugtechnik; TÜV Bayern 

mit Gutachten I Berichts- Nr.: 350-740-96-FBTN Datum: 10.12.1996 ________ bzw. 

Kennzeichnung: ____________ __,vor. 

Bestätigungdes ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StZVO 

Hiermit wird bestätigt, daß der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz. - Typ: 

Fahrzeughersteller: Harley-Davidson (USA) Fahrzeug - ldent- Nr.: 

o 1gsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht. 
Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein I Anbaubestätigung I Teile- ABE *) 

-----------------------------------wurden berücksichtigt. 

Bemerkungen I Hinweise I Auflagen ( siehe auch Rückseite ): -----------------

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erfaroerliGh I nicht vorgeschrieben aber möglich *) 

Untersuchungsbericht I Gutachten- Nr.: 

Ort u. Datum d. Abnahme: 
aaSoP I Prüf- lng. 

Daten für Fahrzeugbrief 

Unterschrift u. Name __________________ _ 
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INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK 
Daimlerstraße 11 
D-85748 Garehing 

Telefon 089/32950-600 
Telefax 089/32950- 605 

Teilegutachten Nr. 
Antragsteller: 
Typ 

350 - 740 - 96 - FBTN 
W&W Cycles AG 
ohne 

A. Verwendungsbereich: 

Fzg. Hersteller: HARLEY -DAVIDSON 

G4-FBT/K 
Anlage 4.1 

Seite 1 
10.12.1996 

VERKAUFS- AMTL. TYP ABE-NR.: MODELLJAHR FZG.-IDENT.-NR.: 
BEZEICHNUNG 

SIEHE ANLAGE 4.1, SEITE 2 

B. Angaben zum Fahrzeugbrief (nach Umrüstung): 

Ziff. 33: M. SISSY BAR, KENNZ. W&W, NR. : , AUSFÜHRUNG ___ _ 
HÖHE ÜBER FAHRERSITZ MM************ 

C. Zulässige Bauteile: 

- Sissy Bar I Rückenlehne für Beifahrer:: W&W- Nummer 
gemäß Anlage 4.1, Seite 2 

- Ort der Kennzeichnung: linke Seite der Rückenlehne 

- Art der Kennzeichnung: - nicht zerstörungsfrei ablösbarer 
Aufkleber 

ww.: - eingeäzt 
ww.: -eingraviert 

D. Geänderte Fahrzeugteile 

1. Die Sissy Bar mit den Handgriffen I Haltegriffen für den Beifahrer wird durch die 
des Antragstellers ausgetauscht. 

E. Sonstige Hinweise: 

1. Bei zusätzlichen Änderungen zum Originalzustand ist eine umfangreicherere Be­
gutachtung des Sachverständigen bei der Abnahme nach §21 StVZO notwendig. 

2. Die Sissy Bar wird als ausreichende Halteeingriffe für den Beifahrer angesehen. 

Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers sowie 
mit Angabe der Fz.ldent.Nr. des entsprechenden Fahrzeuges verwendet werden. 
Um Fälschungen auszuschließen, ist das Teilegutachten nach erfolgter Eintragung durch den 
Sachverständigen einzuziehen und zu vernichten. 
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INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK 
Daimlerstraße 11 
D-857 48 Garehing 

Telefon 089/32950- 600 
Telefax 089/32950-605 TlJVOO 

Teilegutachten Nr. 
Antragsteller: 
Typ 

A 

350-740-96- FBTN 
W&WCycles 
ohne 

Verwendungsliste Sissy Bar 

Modell Seitenplatten 
FX 1972-85 42-300 

FL 1958-84 42-305 

FXWG 1980-86 42-302 

FXST ab 1984 42-303 

FLST 1986-89 42-303 

FXR 42-301 

XL 1957-78 42-304• 

XL 1979-93 42-306 

XL ab 1994 42-311 

FLST ab 1990 42-308 

FXD 1991-95 42-309 

Starrahmenmodelle 
Für Fat Bob Fender 42-062 

Für Flat Fender 42-032 

Haltegriff Lehne halbhoch 
42-331 42-310 

42-334 42-318 

42-332 42-318 

42-333 42-318 

42-333 42-318 

42-330 42-322 

42-335 42-314 

42-330 42-322 

- 42-313 

42-333 42.:318 

42-330 42-322 

G4-FBT/K 
Anlage 4.1 

Seite 2 
10.12.1996 

Lehne hoch 
42-312 

42-317 

42-317 

42-317 

42-317 

42-324 

42-316 

42-324 

42-315 

42-317 

42-324 
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